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Joe Brunner

Zu diesem Heft
Liebe Leserin, lieber Leser!

Die vielfaltigen und schwierigen Aufgaben von
Gegenwart und Zukunft kann die Schule nur in
den gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten

und in offenen und flexiblen Strukturen
erfüllen. Schule ist allerdings nicht allein ein Ort
des Unterrichtens, sondern auch ein Teil der
Verwaltung. Die Abgrenzung zwischen Verwaltung
und Schule sollte dem Grundsatz entsprechen,
staatliche Regelungen auf das Notwendige zu
beschränken und möglichst viel schulische
Autonomie zu gewähren. Was die Schule autonom
leisten kann, braucht nicht vom Kanton
vorgeschrieben zu werden. Eine Verwaltung tendiert
in der Regel auf möglichst perfekte Reglementierung

aller Vorgänge, auf Vereinheitlichung
und Kontrolle. Eine starke zentrale Steuerung
und Kontrolle behindern Bildung und Erziehung,

wo es auf Vertrauen und Vergebung,
emotionalen Bezug, Motivierung, Dialog, schöpferische

Entfaltung, das Persönliche und Individuelle
ankommt. Sie bedrohen die Lebendigkeit

einer Schule, den Mut zu kreativen Ansätzen, die
Bewegungsfreiheit in den zwischenmenschlichen

Begegnungen, das Engagement. Der
Zweck der Schule, Bildung und Erziehung, ist
nicht durch Verwaltungsvorschriften zu erreichen.

Die Verwaltung ist nicht Fachautorität für
Bildung und Erziehung. Sie muss den gesetzlichen

Rahmen schaffen, so dass die Fachleute,
also in erster Linie die Lehrerschaft, die Ziele
der Schule möglichst autonom verfolgen kann.
Wenn die Verwaltungsautorität für die Fachautorität

denkt und entscheidet, wird der Zweck der
Schule beeinträchtigt oder gar verfehlt, die
«Befolgung von Vorschriften wird wichtiger als die
didaktisch und pädagogisch interessante Lösung
eines Problems» (Fend). Wenn der Staat seine

Vorgaben auf gewisse Mindeststandards reduziert,

werden die Ansprüche an die Lehrkräfte
zunehmen. Sie werden mit neuen Problemen
konfrontiert, die sie selbst lösen müssen. Das
kann innerhalb des Kollegiums zu Polarisierung

führen. Frustrationstolerenz, kommunikative
Kompetenz, Denken in Alternativen usw. werden

an Bedeutung zunehmen.

Im vorliegenden Heft wird die Autonomiediskussion

von Personen mit verschiedenen
Funktionen im Bildimgswesen geführt. Im
ersten Artikel wird das Thema aus theoretischer
Sicht mit den praktischen Konsequenzen behandelt.

Wie mühsam, aber auch befriedigend ein
Versuch zu mehr Autonomie erlebt wird, schildert

im zweiten Beitrag eine Lehrerin. An dritter
Stelle folgt eine Beschreibung über die Beratung
von Lehrerteams im Schulhaus. Zum Abschluss
zeigt ein Schulinspektor, wie er aus einem neuen
Verständnis seiner Aufgabe mit der Lehrerschaft
zusammenarbeitet. Die Beiträge sollen ermutigen

und Hilfestellungen vermitteln, um bereits
unter den gegebenen Bedingungen erste Schritte
in Richtung vermehrter Autonomie zu unternehmen.

Die eigenen Erfahrungen können dann als

Argumentationshilfen dienen, wenn es darum
geht, gegen bürokratische Bevormundung im
pädagogischen Prozess anzutreten.
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